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LEITFADEN ZUR ERSTELLUNG 
FÜR DIE ERWEITERTE GBU
	1.
	Systematische Erfassung aller Tätigkeiten
Listen Sie alle Arbeitsprozesse auf, bei denen biologische Arbeitsstoffe vorkommen – inklusive Reinigung, Transport und Entsorgung. Denken Sie auch an seltene oder Notfalltätigkeiten.

	2.
	Risikofaktoren detailliert bewerten
Berücksichtigen Sie:
· Art und Risikogruppe des biologischen Arbeitsstoffs (gemäß Biostoffverordnung)
· Expositionsdauer und Häufigkeit
· Aerosolbildung, Spritzer, Kontaminationsrisiken
· Arbeitsumgebung (Labor, Pflegezimmer, mobile Einheit)

	3.
	Schutzmaßnahmen nach dem STOP-Prinzip prüfen
· Substitution: Kann der Arbeitsstoff ersetzt werden?
· Technische Maßnahmen: Sicherheitswerkbänke, geschlossene Systeme
· Organisatorische Maßnahmen: klare Arbeitsanweisungen, Zutrittsbeschränkungen
· Persönliche Schutzausrüstung: Handschuhe, Masken, Schutzkleidung

	4.
	Notfall- und Hygienekonzepte einbeziehen
Dokumentieren Sie Maßnahmen für:
· Verschüttungen oder Kontaminationen
· Erste Hilfe bei Exposition
· Entsorgung infektiöser Materialien
· Notfallnummern sichtbar aushängen
· Sofortmaßnahmen bei Nadelstichverletzung
· Desinfektionsmittel griffbereit.

	5.
	Regelmäßige Aktualisierung und Dokumentation
· Mindestens jährlich oder bei Änderungen (neue Arbeitsstoffe, Verfahren, Räume)
· Schulungsnachweise und Prüfprotokolle anhängen

	6.
	Digitale Tools nutzen
Softwarelösungen für Arbeitsschutz erleichtern die Erstellung und Aktualisierung. Viele bieten Vorlagen für TRBA-konforme GBU.
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Ihre Spezialisten fur Arbeitssicherheit




